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Sehr █████ ███████

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Bei Ihrem Antrag handelt es sich nicht um einen IFG-Antrag, da er nicht auf die
Herausgabe im B.MAS befindlicher Informationen gerichtet ist. Ihr Einverständnis
voraussetzend behandele ich Ihr Schreiben deshalb als Eingabe.

Zu Ihrem Anliegen weise ich auf Folgendes hin

Leider ist mir Ihr Anliegen nicht ganz verständlich. Welche Regelungslücken hinsichtlich
Transferleistungen meinen Sie denn? Eine statistische Erfassung von Personen, die - wie
Sie schreiben - Transferleistungen beziehen sollten, kann selbstverständlich nicht
erfolgen. Wie wäre das "sollten" auch zu definieren? Da Sie die vermeintlichen

Regelungslücken nicht näher beschreiben, können auch keine Aussagen zu möglichen
Gesetzesvorhaben oder zum angeblich verletzten Gleichheitsgrundsatz getroffen werden.

Ich bedaure, Ihnen nicht weiter helfen zu können.

Mit freundlichen Qsüßen
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U-Bahn U 2, U 6: Mohrenstraße / Französische Straße
Bus 200: Wilhelmstraße
S-Bahn1,2, 25: Brandenburger Tor


